
 

 

 

 

 

SV Billstedt-Horn  

11.10.2007 

 
 

In der Verhandlung vor dem Rechtsausschuss am 09.10.2007 in der Besetzung 

 

Vorsitzender:  P. Tiede 

Beisitzer: G. Dalkowski  

Beisitzer: C. Soltau  

Protokollf.: G. Plicht  

 

ergeht folgendes 

U r t e i l   13 / 07: 
 

Dem Einspruch des SV Billstedt-Horn wird dahingehend stattgegeben, dass die Sperre des Spielers R. 

(SV Billstedt-Horn) um einen Monat, also bis zum 08.10.07, gekürzt wird. 

Die Verfahrenskosten hat der HHV zu tragen.  

 

Sachverhalt und Entscheidungsgründe: 
 

Am 09.09.2007 fand das Spiel HSG Red/Blue 5. – SV Billstedt-Horn statt.  

Nach dem Spiel kündigte die SV Billstedt-Horn einen Einspruch an, da der Ausschluss des Spielers R. 

in der 57. Minute unberechtigt sei. Mit Bescheid vom 18.09.2007 hat die Spielleitende Stelle des HHV 

den Spieler R. ab 09.09.2007 für 6 Meisterschaftsspiele bis maximal 08.11.2007 gesperrt. Mit 

Schreiben vom 19.09.2007 legt die SV Billstedt-Horn daraufhin form- und fristgerecht Einspruch ein 

und bittet um eine Verkürzung der Sperre.  

 

Der Schiedsrichter, der am Verhandlungstag verhindert ist, teilt dem Rechtsausschuss (RA) nochmals 

schriftlich mit, dass er den Ausschluss für korrekt hält. Während der Verhandlung sind jedoch beide 

Vereine der Meinung, dass es sich hier nicht um ein schweres Vergehen handelte. Ein besonders 

starker und absichtlicher Angriff auf den Körper seines Gegner gem. Intern. Regel 8:7 konnte in 

diesem Fall nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Der RA hält daher eine Kürzung der 

persönlichen Sperre bis zum 08.10.07 für angemessen. 

 

Die Kostenentscheidung erfolgt gem. § 59, Ziffer 1  RO DHB.  

  

Rechtsmittelbelehrung: 
 

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung möglich. Diese muss innerhalb von 14 Tagen 

nach Zustellung dieses Urteils in fünffacher Ausfertigung,  unterschrieben  gem. § 37 (7) RO, an den 

Vorsitzenden des Verbandsgerichtes des HHV gerichtet werden. Gleichzeitig ist der Einzahlungs-

nachweis in Höhe von 60 € und des Auslagenvorschusses von 51 € beizufügen.  

Im übrigen sind die Vorschriften der § 31, 37-39 der RO zu beachten. 

 

Der Rechtsausschuss 

 

P. Tiede                        gez. C.Soltau                         gez.   G. Dalkowski 

 


